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dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach 
einem anderen als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(4)	� Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(5)	� Die Fa. Bernd Kraft GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche gel-
tend macht, die auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unserer Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Fa. Bernd Kraft 
GmbH keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt.

(6)	� Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(7)	� Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die 
Haftung ausgeschlossen.

(8)	� Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerech-
net ab Gefahrübergang auf den Besteller; die Verjährungsfrist im Fall 
eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 7
Gesamthaftung

(1)	� Eine weitergehende Haftung für Schadensersatz als in § 6 vor-
gesehen ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen de-
liktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB.

(2)	� Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8
Eigentumsvorbehalt – Forderungsabtretung

(1)	� Bis zur vollständigen Zahlung der Ware verbleibt diese im allei-
nigen Eigentum der Fa. Bernd Kraft GmbH. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – ab-
züglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2)	� Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3)	� Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter hat der Besteller un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Soweit der Pfändende nicht in 
der Lage sein sollte, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Be-
steller für den uns entstandenen Ausfall.

(4)	� Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang zu veräußern; er tritt jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich MwSt.) 
unserer Forderung an uns ab. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Fa. 
Bernd Kraft GmbH verpflichtet sich, die Forderung nicht selbst 
einzuziehen, solange der Besteller nicht in Zahlungsverzug gerät 
oder kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist. Ist dies der Fall, hat der Besteller die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterla-
gen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
unverzüglich mitzuteilen.

(5)	� Die Verarbeitung, Vermischung oder Umbildung der Kaufsache 
durch den Besteller wird stets für die Fa. Bernd Kraft GmbH vorge-
nommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in ihrem Eigentum 
stehenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwirbt 

sie das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt.) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6)	� Die Fa. Bernd Kraft GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden For-
derungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten obliegt der Fa. Bernd Kraft GmbH.

§ 9
Besonderheiten beim Online-Verkauf

(1)	� Der Vertrag kommt – vorbehaltlich eines Widerrufs nach Abs. 3     – 
zustande, wenn das vom Besteller ordnungsgemäß ausgefüllte 
Bestellformular mittels E-Mail bestätigt worden ist. Preisangaben 
erfolgen nach bestem Wissen. Bei offensichtlichen Fehlern wie 
etwa Schreib- oder Rechenfehlern behalten wir uns vor, den tat-
sächlichen Preis zu berechnen. In diesem Falle wird dem Besteller 
ein sofortiges Rücktrittsrecht gewährt.

(2) 	� Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzei-
tiger Warenverfügbarkeit, sofern die mangelnde Warenverfügbar-
keit auf einer nicht von der Fa. Bernd Kraft GmbH zu vertretenden 
Nichtbelieferung basiert. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware wird der 
Besteller unverzüglich informiert sowie eine bereits erbrachte Ge-
genleistung erstattet. 

(3)	� Das Bestellangebot kann, soweit es sich nicht um Waren handelt, 
die nach Kundenspezifikation angefertigt oder die auf dessen 
spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sind, von einem Verbraucher 
innerhalb von 2 Wochen gegenüber der Fa. Bernd Kraft GmbH, 
Stempelstr. 6, 47167 Duisburg, nach Maßgabe von § 312 d BGB in 
Verbindung mit §§ 355, 357 BGB schriftlich, per E-Mail oder durch 
Rücksendung der Ware ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Bei folienverpackten Waren erlischt das Widerrufs-
recht, sobald die Verpackung geöffnet wurde. Nach Ausübung 
des Widerrufs ist der Besteller zur vollständigen Rücksendung der 
Ware auf unsere Kosten und Gefahr verpflichtet. Bei einem Wert 
der Bestellung bis 40 € sind die Rücksendungskosten vom Bestel-
ler zu tragen, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der 
bestellten. Der Kaufpreis wird nach Eingang der Ware erstattet. 

(4)	� Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezo-
genen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) 
gespeichert und vertraulich behandelt. Der Besteller wird darauf 
hingewiesen, dass die Fa. Bernd Kraft GmbH die im Zusammen-
hang mit der Vertragsbeziehung erhobenen Daten, speichern, 
verarbeiten und nutzen wird, soweit dies für die ordnungsgemäße 
Bestellabwicklung und Information erforderlich ist. 

(5)	� Soweit ein passwortgeschützter Online-Shopping-Zugang einge-
richtet worden ist, haftet die Fa. Bernd Kraft GmbH nicht für eine 
missbräuchliche Verwendung des Passworts, soweit dies vom 
Kunden fahrlässig ermöglicht worden ist.

§ 10
Schlussbestimmungen

(1)	� Sofern der Besteller Kaufmann oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, ist Gerichtsstand für alle Forderungen aus 
diesem Vertrag Duisburg; wir sind jedoch berechtigt, den Bestel-
ler auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

(2)	� Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UN:-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Duisburg Erfüllungsort.

(4) 	� Sämtliche Darstellungen und Texte der Homepage der Fa. Bernd 
Kraft GmbH einschließlich vorstehender AGB sind urheberrecht-
lich geschützt. Jegliche Verwendungen, insbesondere Vervielfälti-
gungen, Nachahmungen o. Ä. sind ohne ausdrückliche vorherige 
Zustimmung der Fa. Bernd Kraft GmbH untersagt.

§ 1
Allgemeines – Geltungsbereich

(1)	� Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegen-
stehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, 
ihrer Geltung wird schriftlich zugestimmt. Unsere AGB gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2)	� Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)	� Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unter-
nehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2
Angebot – Angebotsunterlagen

(1)	� Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu 
qualifizieren, so behält sich die Fa. Bernd Kraft GmbH vor, dieses 
innerhalb von 2 Wochen anzunehmen.

(2)	� An sämtlichen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behält sich die Fa. Bernd Kraft GmbH die 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne ausdrück-
liche schriftlich erteilte Zustimmung Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.

§ 3
Preise – Zahlungsbedingungen
Aufrechnungseinschränkung

(1)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten alle Preise „ab Werk“, ausschließlich der gesetzlichen 
MwSt., Verpackung und des Versandes; diese Positionen werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Ein Abzug von Skonto bedarf be-
sonderer schriftlicher Vereinbarung.

(2)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
versteht sich der Kaufpreis als netto (ohne Abzug) und ist inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es 
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung gel-
ten die am Tag der Bestellung gültigen Preise gem. der offiziellen 
Preisliste der Fa. Bernd Kraft GmbH als vereinbart.

(3)	� Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung 
in den Vermögensverhältnissen des Bestellers ein, die befürch-
ten lässt, dass die Bezahlung gefährdet wird, oder werden sol-
che bereits vor Vertragsabschluss vorhandene Umstände erst 
nachträglich bekannt, so erfolgen weitere Lieferungen nur gegen 
Vorkasse oder Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des Rech-
nungsbetrages. Entsprechendes gilt, wenn sich der Besteller mit 
der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet. Ferner 
können wir in diesem Fall die sofortige Bezahlung sämtlicher of-
fener Rechnungen aus der Geschäftsbeziehung verlangen, auch 
wenn die Rechnungsbeträge zuvor ganz oder teilweise gestundet 
oder durch Wechsel bezahlt waren. 

(4)	� Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(5)	� Bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten ist die 
Fa. Bernd Kraft GmbH berechtigt, die Preise entsprechend zwi-
schenzeitlich eingetretener Kostensteigerungen aufgrund allge-
meiner Lohnerhöhung oder Materialpreissteigerung anzupassen. 
Soweit die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises 
beträgt, hat der Besteller das Recht, den Vertrag innerhalb von 10 
Tagen, Eingang bei der Fa. Bernd Kraft GmbH, seit Mitteilung der 
Erhöhung schriftlich zu kündigen.

§ 4
Lieferzeit

(1)	� Angegebene Lieferzeiten verstehen sich in Ermangelung individu-
alvertraglicher Abreden als Richtwerte. Im Zweifel können diese 
aus Gründen, die nicht ausschließlich in der Sphäre der Fa. Bernd 
Kraft GmbH liegen, um bis zu 3 Wochen überschritten werden, 
ohne dass wir in Verzug geraten. Der Beginn der von uns angege-
benen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.

(2)	� Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz 
für den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwai-
ger Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeit-
punkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

(3)	� Die Fa. Bernd Kraft GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixge-
schäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder § 376 HGB ist, 
der Besteller als Folge eines von ihr zu vertretenden Lieferverzugs 
berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der wei-
teren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist oder der Lieferverzug 
auf einer von ihr zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht 
auf einer von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden 
vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht oder soweit der von ihr 
zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.

§ 5
Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Der Versand geschieht auf 
Rechnung und Gefahr des Bestellers ab unserem Versandwerk 
oder Lager. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die 
Sendung an die den Transport ausführenden Personen überge-
ben worden ist. Verpackung und Versand entsprechen hierbei 
den Sicherheitsanforderungen der Gefahrgutvorschriften in der 
jeweils gültigen Fassung.

(2)	� Für Aufträge bis zu einem Warenwert von 50 € werden pauschal 
15 € zzgl. MwSt. für Porto und Verpackung berechnet; Aufträge 
über 50 € sind versandkostenfrei. Für Lieferungen ins Ausland 
gelten besondere Versandkosten.

(3)	� Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen, soweit 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Der Besteller ist 
verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene 
Kosten zu sorgen.

(4)	� Auf ausdrücklichen, schriftlich mitgeteilten Wunsch des Bestel-
lers schließt die Fa. Bernd Kraft GmbH eine Transportversiche-
rung ab; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 6
Mängelhaftung

(1)	� Alle Produkte entsprechen den Spezifikationen gemäß dem Auf-
druck auf dem Packungsetikett. Sämtliche Angaben auf den Eti-
ketten und in einem Produktzertifikat sowie sämtliche Angaben 
zu Anwendungsmöglichkeiten, Pharmakopöe-Daten etc. bezie-
hen sich auf die vertragsgemäße Beschaffenheit und stellen keine 
Eigenschaftszusicherung dar.

(2)	� Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser die 
Ware nach Erhalt unverzüglich untersucht hat und vorhandene 
Mängel oder Fehlmengen rügt.

(3)	� Soweit ein Mangel vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur 
Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbe-
seitigung ist die Fa. Bernd Kraft GmbH verpflichtet, alle zum Zweck 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
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